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Zwischen 
 
Schneider Electric GmbH oder einem anderen deutschen Unternehmen des Konzerns Schneider Electric 
im nachfolgenden Besteller genannt 
 
und dem Lieferanten gelten folgende 
 
Allgemeine Bestellbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
sowie die Lieferung und Aufstellung oder Montage von Anlagen 
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1 Verbindlichkeit dieser Bedin-
gungen 

 Von diesen Bedingungen abwei-
chende oder sie ergänzende Be-
dingungen des Lieferanten sind 
für den Besteller unverbindlich, 
auch wenn der Besteller nicht wi-
derspricht oder der Lieferant er-
klärt, nur zu seinen Bedingungen 
liefern zu wollen. Änderungen und 
Ergänzungen dieser Bedingungen 
bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung des Be-
stellers. Die stillschweigende An-
nahme von Lieferungen und Leis-
tungen des Lieferanten sowie 
Zahlungen durch den Besteller 
bedeuten kein Einverständnis mit 
entgegenstehenden Bedingungen 
des Lieferanten. 

2 Angebote 

2.1 Die Ausarbeitung von Angeboten 
ist für den Besteller kostenlos. 
Angebote sind bis zu dem in der 
Anfrage oder Ausschreibung ge-
nannten Termin einzureichen. Sie 
müssen eine Aufstellung über et-
waige Verschleißteile und Ver-
brauchsmaterial unter Angabe der 
Preise enthalten. Alternativange-
bote, die für den Besteller techni-
sche, preisliche oder andere Vor-
teile bieten, sind gesondert einzu-
reichen. 

2.2 Der Bieter hat die ihm mit der 
Anfrage oder Ausschreibung 
überlassenen Unterlagen (Leis-
tungsbeschreibung, Zeichnungen, 
Berechnungen usw.) vor Abgabe 
seines Angebotes auf etwaige 
Unstimmigkeiten zu überprüfen 
und sie erforderlichenfalls mit den 
örtlichen Verhältnissen und Be-
dingungen, unter denen die zu 
erbringenden Lieferungen und 
Leistungen genutzt werden sollen, 
zu vergleichen. 

 Auf entdeckte oder unvermutete 
Mängel der Unterlagen oder auf 
Abweichungen von den örtlichen 
Verhältnissen und Bedingungen 
hat der Bieter den Besteller vor 

Abgabe seines Angebotes hinzu-
weisen und die erforderlichen Er-
kundigungen beim Besteller ein-
zuziehen. 

2.3 Subunternehmer sind im Angebot 
zu benennen. Es sind Angaben 
über den jeweiligen Liefer- und 
Leistungsumfang der Subunter-
nehmer zu machen. 

2.4 Angebote von Bietergemeinschaf-
ten (Arbeitsgemeinschaften, Kon-
sortien) werden nur berücksich-
tigt, wenn der Besteller sich mit 
der jeweiligen Bietergemeinschaft 
vor Angebotsabgabe schriftlich 
einverstanden erklärt hat. Ange-
boten von Bietergemeinschaften 
ist ein Verzeichnis der einzelnen 
Bieter mit Angabe ihrer Liefer und 
Leistungsanteile beizufügen. Zu-
gleich ist ein Vertreter zu benen-
nen, der für die jeweilige Bieter-
gemeinschaft alle bei Abwicklung 
des Vertrages auftretenden Fra-
gen klären kann, verbindliche Er-
klärungen für die Bietergemein-
schaft abgeben und entgegen-
nehmen sowie Zahlungen an-
nehmen kann. Die einzelnen Bie-
ter haften für die Erfüllung des 
Vertrages gesamtschuldnerisch. 

3 Bestellung, Auftragsbestäti-
gung 

3.1 Bestellungen bedürfen der Schrift-
form. Mündliche Bestellungen, 
Änderungen oder Ergänzungen 
von Bestellungen sind nur dann 
verbindlich, wenn sie vom Bestel-
ler schriftlich bestätigt sind.  

3.2 Mit der Bestellung, spätestens 
jedoch mit Beginn der techni-
schen Bearbeitung beim Lieferan-
ten, wird dem Lieferanten vom 
Besteller ein Projektleiter be-
nannt, der die Vertragsabwicklung 
überwacht und für die damit zu-
sammenhängenden Fragen der 
Gesprächspartner des Lieferanten 
ist. 
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 Sofern der Besteller während der 
Vertragsabwicklung einen ande-
ren Projektleiter einsetzt, wird 
dies dem Lieferanten unverzüg-
lich mitgeteilt. 

3.3 Dem Besteller ist mit der Auf-
tragsbestätigung eine Personal-
einsatzplanung zur Verfügung zu 
stellen, aus der auch hervorgeht, 
welcher Projektleiter des Lieferan-
ten für die einzelnen Abschnitte 
der Vertragsabwicklung verant-
wortlich ist. 

Sofern während der Vertragsab-
wicklung die Personaleinsatzpla-
nung verändert wird oder ein an-
derer Projektleiter eingesetzt wird, 
so ist dies dem Besteller unver-
züglich mitzuteilen. 

3.4 Der mit einer Bestellung zusam-
menhängende Schriftverkehr ist, 
sofern nichts anderes vereinbart 
ist, vom Lieferanten nur mit der 
Abteilung des Bestellers, die die 
Bestellung erteilt hat, unter Anga-
be der Bestellnummer und sonsti-
ger Bestellkennzeichen zu führen. 
Der Lieferant hat dem Projektlei-
ter des Bestellers gleichzeitig eine 
Kopie des Schriftverkehrs zur 
Verfügung zu stellen. 

4 Weitergabe von Aufträgen an 
Dritte 

Die Weitergabe von Aufträgen an 
Dritte im Zusammenhang mit Ar-
beiten auf der Baustelle ist ohne 
schriftliche Zustimmung des Be-
stellers unzulässig und berechtigt 
den Besteller nach seiner Wahl, 
den Vertrag zu kündigen, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten oder Schadenersatz 
statt der Leistung zu verlangen. 
Ebenso hat der Lieferant die Drit-
ten, d.h. seine Subunternehmer, 
zu verpflichten, für eine Weiterga-
be von Aufträgen an nachfolgen-
de Unternehmen im Zusammen-
hang mit Arbeiten auf der Baustel-
le die Zustimmung des Bestellers 
einzuholen. 

5 Vertragsbestandteile 

 Vertragsbestandteile sind in der 
folgenden Rangordnung: 
-  Die Bestellung einschließlich 

dieser Bestellbedingungen 
- für Bauleistungen die Vor-

schriften der VOB, Teil C so-
wie §§ 2, 14, 15, und 18,3, 4 
Teil B, in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung geltenden 
Fassung 

- die der Bestellung zugrunde-
liegenden technischen Unter-
lagen (z.B. Leistungsbe-
schreibung, Leistungsver-
zeichnis, Spezifikation, Las-
tenheft, Pflichtenheft, Pläne, 
Zeichnungen) 

- der vereinbarte Terminplan 
 

 
 

- die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, wie DIN-
Normen, VDE-Bestimmungen 

- die maßgeblichen Regeln der 
Sicherheitstechnik, die Um-
weltschutz- Unfallverhütungs- 
und anderen Arbeitsschutz- 
oder arbeitsmedizinischen 
Vorschriften sowie ggf. wei-
tergehende Sicherheitsvor-
schriften des Bestellers. 

6 Liefer- und Leistungspflichten 

6.1 Die Lieferung und Leistungen sind 
so auszuführen, dass die ver-
tragsgemäße Verwendung ge-
währleistet ist, auch wenn einzel-
ne hierzu erforderliche Angaben 
in der Bestellung nicht enthalten 
sind, der Lieferant jedoch die be-
treffenden Lieferungen und Leis-
tungen nach den allgemeinen 
technischen Vorschriften und der 
gewerblichen Verkehrssitte zu er-
bringen hat. 

6.2 Der Lieferant hat die Lieferungen 
und Leistungen nach den der Be-
stellung zugrundeliegenden tech-
nischen Unterlagen des Bestellers 
auszuführen. 
Technische Unterlagen, die der 
Lieferant nach dem Vertrag, den 
technischen Vorschriften oder der 
gewerblichen Verkehrssitte zu er-
stellen hat, sind so rechtzeitig 
vorzulegen, dass dem Besteller 
notwendig erscheinende Ände-
rungen noch eingearbeitet werden 
können. 

6.3 Hat der Lieferant Bedenken ge-
gen die vorgesehene Art der Aus-
führung (auch wegen der Siche-
rung gegen Unfallgefahren), ge-
gen die Güte der vom Besteller 
gelieferten Stoffe oder Bauteile 
oder gegen die Leistungen ande-
rer Unternehmer, so hat er sie 
dem Besteller unverzüglich - mög-
lichst schon vor Beginn der Arbei-
ten - schriftlich mitzuteilen. 

6.4 Für die elektrische Ausrüstung 
(Antriebe, Steuerungen und sons-
tiges elektrisches Zubehör) sind 
Erzeugnisse aus dem Lieferpro-
gramm des Bestellers zu verwen-
den. Die Verwendung von 
Fremderzeugnissen für die elekt-
rische Ausrüstung bedarf nach 
vorheriger Angabe der Hersteller, 
Typenbezeichnungen, Preise und 
Begründung durch den Lieferan-
ten der schriftlichen Zustimmung 
des Bestellers. 

6.5 Das Arbeitsgeräusch der Anlage 
soll so niedrig wie technisch mög-
lich sein und keine 
heraushörbaren Einzeltöne ent-
halten.  
Sofern in der Bestellung nicht an-
dere Werte angegeben sind, darf 
der Messflächen-
Schalldruckpegel der von den 
einzelnen Aggregaten der Anlage 
unter Vollast abgestrahlten Ge-
räusche - gemessen nach DIN 

45635 in 1 m Messabstand und, 
bei zeitlich schwankendem Pegel, 
gemittelt nach DIN 45641 - den 
Wert 78 dB (A) nicht überschrei-
ten. 
Die Schalldruckpegel an einzel-
nen, der Anlage zugeordneten 
Arbeitsplätzen dürfen dabei in 
keinem Fall den Wert 80 dB (A) 
übersteigen. 

6.6 Der Lieferant hat bei Planung, 
Projektierung und Konstruktion zu 
beachten, dass Teile, deren Aus-
wechselung bei den vertraglich 
vorausgesetzten Betriebsverhält-
nissen erforderlich werden kann, 
ohne vermeidbare bauliche Maß-
nahmen und technische Schwie-
rigkeiten aus- und eingebaut wer-
den können. 

 Der Lieferant ist verpflichtet, die 
ihm zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen und sonstige Unter-
lagen darauf zu prüfen, ob die 
vorstehenden Bedingungen erfüllt 
sind. Bei der Lieferung mehrerer 
gleicher Anlagenteile muss die 
Austauschbarkeit der einander 
entsprechenden Einzelteile ge-
währleistet sein. 

6.7 Vom Besteller geforderte Ände-
rungen der vereinbarten Lieferun-
gen und Leistungen wird der Lie-
ferant im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten vornehmen. 
Über hierdurch entstehende 
Mehr- oder Minderkosten ist vor 
Durchführung der jeweiligen Än-
derung eine Vereinbarung zu tref-
fen. 

6.8 Spätestens bei Beginn der Arbei-
ten hat der Lieferant dem Bestel-
ler die zu der Anlage gehörenden 
Zeichnungen und sonstigen Un-
terlagen in der vereinbarten An-
zahl, mindestens jedoch in drei 
Sätzen, zu übergeben. 

6.9 Spätestens bei Beginn des Pro-
bebetriebes sind die Bestands- 
oder Revisions-Zeichnungen, At-
teste der Werkstoff- und Funkti-
onsprüfungen sowie alle für den 
Betrieb, die Bedienung und die 
Instandhaltung erforderlichen Un-
terlagen in endgültiger Form in 
der vereinbarten Anzahl, mindes-
tens jedoch in drei Sätzen, dem 
Besteller zu übergeben. 

6.10 Enthält der Lieferumfang Gegen-
stände, die als Einzelteile oder 
bezüglich ihrer Anordnung in der 
Gesamtanlage behördlicher Ge-
nehmigung unterliegen, so ist der 
Lieferant verpflichtet, die Geneh-
migung auf seine Kosten zu be-
schaffen. Das gleiche gilt auch für 
die Gesamtanlage, es sei denn, 
der Bestellter ist kraft gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften 
selbst für die Einholung der Ge-
nehmigung verantwortlich. 
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In diesem Falle hat der Lieferant 
auf seine Kosten dem Besteller 
die für den Genehmigungsantrag 
notwendigen Unterlagen in be-
hördengerechter Ausführung und 
in der erforderlichen Anzahl zur 
Verfügung zu stellen. 

Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten für gesetzlich oder behörd-
lich vorgeschriebene Prüfungen 
und Abnahmen sinngemäß.  
Der Lieferant hat dem Besteller 
auf dessen Anforderung hin die 
schriftliche Bestätigung zu geben, 
dass der Liefergegenstand den 
Bestimmungen der Unfallverhü-
tungs-Vorschrift „Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ (BGV 
A2) entspricht. 

6.11 Der Lieferant hat die Inbetrieb-
nahme sowie den anschließenden 
Probebetrieb in vereinbarter oder 
angemessener Dauer durchzufüh-
ren.  

7 Liefer- und Leistungstermine 

7.1 Der vereinbarte Terminplan ist 
verbindlich. Lieferungen und Leis-
tungen zu früheren als den ver-
einbarten Terminen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Bestellers.  

7.2 Der Lieferant ist verpflichtet, zu 
vom Besteller festzulegenden 
Terminen Arbeitsfortschrittsbe-
richte einzureichen. Der Besteller 
ist jederzeit berechtigt, sich nach 
vorheriger Anmeldung in den 
Werken des Lieferanten und der 
vom Lieferanten beauftragten 
Subunternehmer über den Ar-
beitsfortschritt zu informieren. Zu 
diesem Zweck hat der Besteller 
Zugang zu sämtlichen Plänen und 
Unterlagen, die zu einer vollstän-
digen Beurteilung erforderlich 
sind.  
Der Lieferant wird seinen Subun-
ternehmer entsprechende Ver-
pflichtungen auferlegen. 

7.3 Bei erkennbarer Verzögerung 
einer Lieferung oder Leistung ist 
der Lieferant verpflichtet, den Be-
steller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen und seine schrift-
liche Entscheidung über das wei-
tere Vorgehen einzuholen.  
Der Besteller ist berechtigt, vom 
Lieferanten einen höheren Perso-
naleinsatz, den Einsatz qualifizier-
teren Personals oder Überstun-
den (auch an Sonn- und Feierta-
gen) sowie eine beschleunigte 
Beförderung von Lieferungen zu 
verlangen, wenn abzusehen ist, 
dass die vereinbarten Termine 
aus im Verantwortungsbereich 
des Lieferanten liegenden Grün-
den nicht eingehalten werden 
oder das Projekt wegen nicht aus-
reichender Qualifikation des ein-
gesetzten Personals gefährdet ist. 
Der Lieferant ist verpflichtet, die 
dafür erforderlichen Genehmi-
gungen einzuholen. 

Der Lieferant hat keinen Anspruch 
auf Vergütung seiner Mehrauf-
wendungen für derartige vom Be-
steller geforderte Maßnahmen. 
Der Besteller ist berechtigt, vom 
Vertrag ganz oder teilweise zu-
rückzutreten, wenn der Lieferant 
einem solchen Verlangen des Be-
stellers nicht oder nicht in vollem 
Umfang nachkommt oder abzu-
sehen ist, dass die ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung auch 
durch derartige Maßnahmen nicht 
erreicht werden kann. 

7.4 Gerät der Lieferant in Verzug, so 
ist der Besteller berechtigt, eine 
Vertragsstrafe von 1/2% des Be-
stellwertes pro angefangene Ka-
lenderwoche, höchstens jedoch 
5% des Bestellwertes, zu verlan-
gen. Unter Vertragsstrafe stehen-
de Termine sind in der Bestellung 
gesondert gekennzeichnet; an-
dernfalls steht nur die Nichteinhal-
tung des Liefertermins zur Ab-
nahme unter Vertragsstrafe.  
Der Besteller kann die Vertrags-
strafe in allen Fällen auch dann 
noch verlangen, wenn er sich das 
Recht dazu innerhalb eines Mo-
nats nach der Abnahme vorbe-
hält.  

7.5 Der Lieferant kann zur Vermei-
dung eines Verzuges nach vorhe-
riger Zustimmung durch den Be-
steller ein Provisorium errichten. 
Hierzu ist von Fall zu Fall eine 
entsprechende Zusatzvereinba-
rung zu treffen. Alle im Zusam-
menhang mit der Errichtung und 
Beseitigung des Provisoriums 
entstehenden Kosten und durch 
das Betreiben des Provisoriums 
entstehenden Mehrkosten hat der 
Lieferant zu tragen.  

7.6 Entscheidungen, die der Besteller 
sich vorbehalten hat, sind erfor-
derlichenfalls vom Lieferanten so 
rechtzeitig anzumahnen, dass 
Schwierigkeiten oder Verzöge-
rungen bei der Vertragsabwick-
lung vermieden werden.  

8 Anlieferung 

8.1 Die Versandanschriften werden in 
der Bestellung vorgeschrieben. 
Sie können durch schriftliche Mit-
teilung des Bestellers geändert 
werden. 

8.2 Der Besteller ist - auch nach 
Erteilung der Bestellung - berech-
tigt, dem Lieferanten Verpackung, 
Beförderungsart, Transportunter-
nehmen und Spediteure vorzu-
schreiben.  Entstehen dem Liefe-
ranten hierdurch Mehrkosten, so 
wird sie der Besteller ersetzen, 
sofern er vom Lieferanten darauf 
unter Angabe des Differenzbetra-
ges hingewiesen wurde und trotz-
dem an seiner Anweisung fest-
hält. 

 

8.3 Sofern nichts anderes vereinbart 
ist, sind das Abladen sowie der 
Transport innerhalb der Baustelle 
Sache des Lieferanten. 

8.4 Der Lieferant ist verpflichtet, sich 
mit dem Projektleiter des Bestel-
lers über die Einzelheiten der An-
lieferung rechtzeitig abzustimmen. 
Die Versandbereitschaft von Lie-
ferungen ist dem Besteller recht-
zeitig schriftlich anzuzeigen.  
Die Versandanzeigen müssen 
dem Besteller vor Eintreffen der 
Lieferung vorliegen. 

8.5 Jeder Lieferung sind Packzettel 
oder Lieferscheine mit Angabe 
des Inhalts sowie der vollständi-
gen Bestellkennzeichnung beizu-
fügen. Alle Verpackungseinheiten 
und unverpackte Liefergegen-
stände sind witterungsbeständig 
und gut erkennbar so zu bezeich-
nen, dass anhand der Bezeich-
nung eine Zuordnung der Liefe-
rung ohne weiteres möglich ist. 

8.6 Der Lieferant ist verpflichtet, 
Verpackungsmaterial unentgelt-
lich zu beseitigen.  

8.7 Anlieferungen sind durch den 
Lieferanten so zu erbringen, dass 
dem Besteller keine Auslagen auf 
der Baustelle entstehen. 

8.8 Die durch Nichteinhaltung der 
vorstehenden Anlieferungsvor-
schriften entstehenden Kosten 
trägt der Lieferant. 

9 Bauausführung, Aufstellung, 
Montage 

9.1 Die Baustelle ist mindestens 
einen Monat vor Arbeitsbeginn 
vom Projektleiter des Lieferanten 
zu besichtigen, um mit dem Be-
steller den Lager- und Montage-
platz und die Aufstellung der 
Baumaschinen, Baubuden sowie 
sanitären Einrichtungen festzule-
gen. Soweit der Besteller im Ver-
trag bestimmte bau-seitige Leis-
tungen übernommen hat, z.B. Er-
stellung von Kabelkanälen, Schaf-
fung von Mauerdurchbrüchen 
oder Setzen von Montageschie-
nen, hat der Lieferant den Bestel-
ler rechtzeitig vor Beginn seiner 
Arbeiten zur Erbringung der über-
nommenen Leistungen schriftlich 
aufzufordern und zugleich alle er-
forderlichen Angaben für deren 
Durchführung zu machen.  

9.2 Für die Einrichtung, Beleuchtung 
und Sicherung der Baustelle (ein-
schließlich Winterdienst), Auftei-
lung der Lagerplätze, Aufstellung 
der Baumaschinen, Baubuden 
sowie sanitären Einrichtungen ist 
der Lieferant verantwortlich. 

Für die Unterbringung seiner 
Fach- und Hilfskräfte hat der Lie-
ferant selbst zu sorgen. 
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Der Besteller kann - wenn die 
Umstände es erfordern - verlan-
gen, dass Lagerplätze geräumt 
und Baubuden usw. an anderer 
Stelle wieder aufgebaut werden. 

9.3 Auf dem Baugelände vorhandene 
Einrichtungen des Bestellers kön-
nen dem Lieferanten nach Maß-
gaben gesonderter Vereinbarun-
gen gegen Entgelt zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die von dem Lieferanten als Bau-
stelleneinrichtung angelegten 
Wasser- und Stromleitungen so-
wie die Beleuchtungseinrichtun-
gen, Hebezeuge und Arbeitsbüh-
nen müssen - sofern der Lieferant 
hierdurch nicht behindert wird - 
auch anderen auf der Baustelle 
beschäftigten Unternehmen auf 
Anordnung des Bestellers gegen 
angemessene Vergütung zur Ver-
fügung gestellt werden. 

9.4 Die tägliche Arbeitszeit, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsschichten auf 
der Baustelle sind mit dem Bestel-
ler zu vereinbaren. Notwendige 
Genehmigungen für Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsschichten hat 
der Lieferant bei den zuständigen 
Behörden einzuholen. Dem Be-
steller ist eine Kopie der Geneh-
migung vor Beginn der Arbeiten 
zuzusenden.  

9.5 Der Lieferant ist für seine auf der 
Baustelle befindlichen Einrichtun-
gen, Maschinen, Geräte, Materia-
lien usw. auch dann verantwort-
lich, wenn der Besteller die Be-
wachung der Baustelle übernom-
men hat.  

9.6 Sofern die örtlichen Verhältnisse 
es erlauben, weist der Besteller 
dem Lieferanten den Anschluss-
stutzen am Wasservertei-
lungsnetz zu, von dem aus der 
Lieferant die Rohrleitung zu der 
Verbrauchsstelle auf seine Kosten 
zu verlegen hat. Das Wasser 
wird, sofern im Einzelfall nichts 
anderes vereinbart ist, kostenlos 
zur Verfügung gestellt.  
Besteht seitens des Bestellers 
kein Wasseranschluss, so hat der 
Lieferant einen Bauwasseran-
schluss herzustellen. Die Kosten 
hierfür sowie für den Wasserver-
brauch gehen zu Lasten des Lie-
feranten. 

9.7 Sofern die örtlichen Verhältnisse 
es erlauben, steht in dem zur 
Durchführung notwendigen und 
jeweils zu vereinbarenden Um-
fang, jedoch nicht für Heizzwecke, 
elektrische Energie ab den vom 
Besteller anzuweisenden An-
schlussstellen zur Verfügung. 

Der Anschluss von Verbrauchern 
großer Leistungen ist so rechtzei-
tig zu melden, dass keine Versor-
gungsschwierigkeiten entstehen 
können. Für die Heranführung an 
die Verbraucherstellen und örtli-
che Unterverteilung von Kraft- 

und Lichtstrom einschließlich In-
standhaltung der erforderlichen 
Einrichtungen hat der Lieferant 
selbst zu sorgen. Die elektrische 
Energie wird, sofern im Einzelfall 
nichts anderes vereinbart ist, kos-
tenlos zu Verfügung gestellt. 
Besteht seitens des Bestellers 
keine Anschlussmöglichkeit, so 
hat der Lieferant einen Baustrom-
anschluss herzustellen. 
Die Kosten hierfür sowie für den 
Stromverbrauch gehen zu Lasten 
des Lieferanten. 

9.8 Vorgesehene Arbeiten an Licht- 
und Kraftanlagen sind dem Be-
steller rechtzeitig schriftlich zu 
melden. Sie dürfen erst ausge-
führt werden, wenn der Besteller 
hierzu die Genehmigung erteilt 
hat. Die Arbeiten sind nach den 
VDE-Bestimmungen und den be-
stehenden Sicherheitsvorschriften 
durch den Lieferanten bzw. in 
seinem Auftrag von amtlich zuge-
lassenen oder geprüften Installa-
tionsfirmen auszuführen. 

9.9 Mängel in dem Wasser- und 
Stromversorgungssystem sind 
dem Besteller unverzüglich zu 
melden. Soweit dem Lieferanten 
die Gestellung von Wasser und 
elektrischer Energie obliegt, kann 
er aus Störungen und Unterbre-
chungen der Zufuhr von Wasser 
und elektrischer Energie keine 
Forderungen gegen den Besteller 
herleiten. 

9.10 Für die Ausführung der Arbeiten 
benennt der Besteller einen Bau-, 
Projekt- oder Montageleiter. Die-
ser ist gegenüber dem Lieferan-
ten weisungsbefugt. Er hat bei 
Verstößen und Zuwiderhandlun-
gen gegen die jeweils geltenden 
Baustellen- und Hausordnungen 
sowie Sicherheitsbestimmungen 
durch Mitarbeiter des Lieferanten 
das Recht, die betreffenden Mit-
arbeiter von der Baustelle zu wei-
sen und vom Lieferanten den Ein-
satz anderer Mitarbeiter zu ver-
langen. Sollte keine Baustellen- 
bzw. Hausordnung vorliegen, gel-
ten die Bedingungen des Sicher-
heits- und Umweltmerkblattes für 
betriebsfremde Unternehmer und 
Arbeitskräfte. 

9.11 Sind auf der Baustelle mehrere 
Unternehmen tätig, so hat der Lie-
ferant, soweit eine gegenseitige 
Gefährdung nicht auszuschließen 
ist, einen Koordinator zu benen-
nen. Sofern mehrere Koordinato-
ren benannt sind, entscheidet der 
Besteller über den einzusetzen-
den Koordinator. Der Koordinator 
stimmt die Arbeiten der beteiligten 
Unternehmer aufeinander ab und 
hat dazu Weisungsbefugnis ge-
genüber den beteiligten Unter-
nehmen und deren Mitarbeitern 
soweit es zur Abwendung gegen-
seitiger Gefährdung erforderlich 
ist. 

9.12 Der Lieferant ist verpflichtet, 
Bautageberichte zu führen und 
dem Besteller täglich eine Ausfer-
tigung hiervon zu übergeben. Die 
Bautageberichte müssen die An-
gaben enthalten, die für Ausfüh-
rung und Abrechnung der Liefe-
rung und Leistungen von Bedeu-
tung sein können. z.B. über Wet-
ter, Anzahl und Art der eingesetz-
ten  Großgeräte, den wesentli-
chen Baufortschritt (Beginn und 
Ende von Leistungen größeren 
Umfanges), Unterbrechungen der 
Arbeiten mit Angabe der Gründe, 
sowie Unfälle und besondere 
Vorkommnisse. 

9.13 Unfälle sind vom Lieferanten dem 
Besteller unverzüglich mitzuteilen. 
Mündliche Mitteilungen sind in-
nerhalb von zwei Werktagen 
schriftlich zu bestätigen. 

9.14 Die Baustelle ist täglich aufzu-
räumen und zu säubern. Der Lie-
ferant hat bei Abschluss seiner 
Arbeiten die Baustelle unverzüg-
lich zu räumen und zu säubern. 
Gerät der Lieferant mit diesen 
Verpflichtungen in Verzug, so 
kann der Besteller die Arbeiten 
auf Kosten des Lieferanten aus-
führen oder ausführen lassen. 

10 Mitarbeiter des Lieferanten 

10.1 Der Lieferant hat das erforderliche 
Aufsichtspersonal einzusetzen. 
Das Aufsichtspersonal hat den 
Anforderungen der DIN VDE 0105 
Teile 1 und 100 zu entsprechen. 
Die Namen und Anschriften des 
verantwortlichen Bauleiters, der 
den Voraussetzungen der jeweils 
geltenden Landesbauordnung 
entsprechen muss, des Koordina-
tors gemäß 8.11 und des sonsti-
gen Aufsichtspersonals hat der 
Lieferant dem Besteller schriftlich 
mitzuteilen. Von jedem Wechsel 
ist der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. 

10.2 Der Lieferant ist verpflichtet, bei 
der Erbringung der bestellten 
Leistung nur qualifizierte Mitarbei-
ter einzusetzen. Erweisen sich 
Mitarbeiter des Lieferanten als 
ungeeignet, so sind sie unverzüg-
lich durch geeignete Mitarbeiter 
zu ersetzen, ohne dass der Liefe-
rant hieraus eine Terminüber-
schreitung oder Ersatzansprüche 
herleiten kann. 

Der Lieferant ist weiterhin ver-
pflichtet, fachkundige und sicher-
heitsbewusste Aufsichtsführende, 
Sicherheitsbeauftragte und ggf. 
Sicherheitsfachkräfte einzuset-
zen. 

Diese sind dem Besteller spätes-
tens mit der Auftragsbestätigung 
zu benennen.  
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Die für die Durchführung der Ar-
beiten eingesetzten Führungskräf-
te (Aufsichtspersonen) sind für die 
gründliche Unterweisung der ei-
genen Mitarbeiter zuständig und 
verantwortlich. Außerdem haben 
diese dafür zu sorgen, dass die 
Mitarbeiter über alle Belange der 
Koordination informiert werden. 
Die Sicherheitsfachkraft des Lie-
feranten hat Baustellenbegehun-
gen durchzuführen und auf Anfor-
derung des Bauleiters des Bestel-
lers an Baubesprechungen teilzu-
nehmen. 
Alle einschlägigen Arbeitsschutz-
vorschriften und allgemein aner-
kannten sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Regeln 
einschl. der für den Lieferanten 
und den Besteller geltenden Un-
fallverhütungsvorschriften müssen 
von den Lieferanten und dessen 
Mitarbeitern bei der Ausführung 
des Auftrags eingehalten werden. 

Es gilt der Grundsatz - Im Zweifel 
für die Arbeitssicherheit. Das mit 
dem Besteller abgestimmte 
Sicherheitskonzept ist Bestandteil 
des Liefer- und Leistungsvertra-
ges. 

10.3 Der Lieferant ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass die einschlägigen 
Baustellen- und Hausordnungen 
sowie Sicherheitsbestimmungen 
von seinen Mitarbeitern eingehal-
ten werden. Der Lieferant ist wei-
terhin verpflichtet, seine Mitarbei-
ter regelmäßig gem. den ein-
schlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften zu unterweisen und hat 
die Unterweisungsnachweise un-
aufgefordert dem Besteller in Ko-
pie zur Verfügung zu stellen. 
Ist kein Montageleiter des Bestel-
lers auf der Baustelle, so hat sich 
der Lieferant mit den Gegeben-
heiten auf der Baustelle selbstän-
dig und eigenverantwortlich ver-
traut zu machen und seine Mitar-
beiter gem. den einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften in 
die Baustelle einzuweisen. 

10.4 Der Lieferant ist verpflichtet, seine 
Mitarbeiter darauf hinzuweisen, 
dass sie sich beim Betreten und 
Verlassen des Geländes des Be-
stellers den üblichen Kontrollen 
zu unterwerfen haben. 

10.5 Mitarbeiter des Lieferanten dürfen 
die Baustelle oder das Gelände 
des Bestellers nur zur Erbringung 
der bestellten Leistungen betre-
ten. Personen, die vom Lieferan-
ten nicht zur Erbringung einer 
Leistung eingesetzt sind, ist der 
Zutritt untersagt. 

10.6 Der Lieferant hat auf Verlangen 
des Bestellers nachzuweisen, 
dass von ihm eingesetzte auslän-
dische Mitarbeiter im Besitz einer 
gültigen Arbeitserlaubnis sind. 

 

10.7 Der Lieferant hat seinen Mitarbei-
tern auf der Baustelle die persön-
liche Schutzausrüstung zu stellen 
und darauf zu achten, dass diese 
auch getragen wird. 

10.8 Der Lieferant hat dafür zu sorgen, 
dass ausreichend Erste-Hilfe-
Material auf der Baustelle vor-
handen ist, dass dieses Material 
regelmäßig überprüft und erneu-
ert wird, dass geeignete Feuerlö-
scher greifbar sind und Mitarbeiter 
in Erster Hilfe und Brandschutz 
entsprechend ausgebildet sind. 

10.9 Der Lieferant ist verpflichtet, für 
entsprechende Sanitäreinrichtun-
gen (Toilettenhaus, Dusche etc.) 
für seine Mitarbeiter auf der Bau-
stelle zu sorgen. 

11 Probebetrieb von Anlagen 

11.1 Der Probebetrieb dient dem 
Nachweis der vertragsgemäßen 
Ausführung der Anlage unter den 
vorgesehenen Einsatzbedingun-
gen, insbesondere dem Nachweis 
der zugesicherten Eigenschaften 
und der Zuverlässigkeit der Anla-
ge. 

11.2 Art, Dauer, Beginn und Umfang 
des Probebetriebes werden, so-
fern nichts anderes vereinbart ist, 
vom Besteller festgelegt. Vor Be-
ginn des Probebetriebes wird die 
Inbetriebnahmefähigkeit der An-
lage vom Besteller und Lieferan-
ten gemeinsam festgestellt. Hier-
zu hat der Lieferant dem Besteller 
die Fertigstellung der Anlage 
rechtzeitig schriftlich anzukündi-
gen. 

11.3 Der Probebetrieb wird vom Liefe-
ranten durchgeführt. Er hat dazu 
auf seine Kosten die erforderli-
chen Mess- und Prüfmittel sowie 
das notwendige Personal zu stel-
len. Der Besteller kann nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten ei-
genes Personal zur Mitarbeit zur 
Verfügung stellen. 

11.4 Während des Probebetriebes sich 
ergebende Nacharbeiten sind 
vom Lieferanten unverzüglich auf 
seine Kosten auszuführen. Für 
den dann gegebenenfalls zu wie-
derholenden Probebetrieb trägt 
der Lieferant auch die dem Be-
steller entstehenden Kosten. 

11.5 Der Lieferant hält den Ablauf und 
die Ergebnisse des Probebetrie-
bes in einem Protokoll fest, das 
dem Besteller nach Abschluss 
des Probebetriebes zu übergeben 
ist. 

12 Abnahme, Gefahrübergang 

12.1 Die Abnahme setzt die vollständi-
ge und mangelfreie Ausführung 
der vom Lieferanten zu erbrin-
genden Lieferungen und Leistun-
gen - bei Anlagen außerdem den 
erfolgreichen Abschluss des Pro-
bebetriebes - sowie die Lieferung 
aller vertraglich geforderten Un-

terlagen, wie Zeichnungen, Be-
triebsanleitungen usw., voraus. 
Die Abnahme kann jedoch nicht 
wegen unwesentlicher Mängel 
verweigert werden, wenn diese 
den vertraglich vorausgesetzten 
Gebrauch oder Einsatz nicht be-
einträchtigen. 

12.2  Über die Abnahme wird eine vom 
Besteller und vom Lieferanten zu 
unterzeichnendes Abnahmepro-
tokoll erstellt. 
Mit Unterzeichnung des Abnah-
meprotokolls gelten die Lieferun-
gen und Leistungen des Lieferan-
ten als vom Besteller abgenom-
men. 

12.3 Will der Besteller Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten nut-
zen, obwohl die Abnahme zu ver-
traglich festgelegten Termin aus 
vom Lieferanten zu vertretenden 
Gründen noch nicht erfolgen 
konnte, hat der Lieferant seine 
Lieferungen und Leistungen in ei-
nem solchen Umfang auf seine 
Kosten zu betreiben, zu überwa-
chen und instandzuhalten, dass 
die betrieblichen Anforderungen 
des Bestellers erfüllt werden. 
Diese Nutzung gilt nicht als Ab-
nahme. 

12.4 Mit der Abnahme geht die Gefahr 
auf den Besteller über. 

12.5 Teilabnahme, auch im Werk des 
Lieferanten, sind vorzunehmen, 
wenn Teile der Lieferungen und 
Leistungen später nicht mehr 
prüfbar sind oder der Besteller es 
verlangt. Rechtsfolgen, z.B. Ge-
fahrübergang oder Beginn der 
Gewährleistungsfrist, werden 
durch Teilabnahmen nicht ausge-
löst. 

13 Einweisung, Instandhaltung 

13.1 Während des Probebetriebes hat 
der Lieferant auf seine Kosten 
Personal des Bestellers so ein-
zuweisen, dass die Bedienung 
und Instandhaltung der Anlage si-
chergestellt ist und kleinere Stö-
rungen an der Anlage vom Per-
sonal des Bestellers beseitigt 
werden können. 

13.2 Der Lieferant ist auf Verlangen 
des Bestellers verpflichtet, dem 
Besteller vor Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist einen Instandhal-
tungsvertrag für die Anlage anzu-
bieten. 

14 Verschleißteile, Verbrauchsma-
terial, Ersatzteile 

14.1 Der Lieferant ist verpflichtet, 
Verschleißteile und Verbrauchs-
material bis zum Ablauf der Ge-
währleistungsfrist zu den Bedin-
gungen der ursprünglichen Be-
stellung zu liefern. 
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14.2 Der Lieferant ist verpflichtet, 
Ersatzteile für die Dauer der vo-
raussichtlichen technischen Nut-
zung, mindestens jedoch für ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren 
nach Abnahme der Anlage, zu 
angemessenen Bedingungen zu 
liefern. 

14.3 Stellt der Lieferant die Fertigung 
der Ersatzteile ein, so ist er ver-
pflichtet, dem Besteller Gelegen-
heit zu einer letzten Bestellung zu 
geben und ihm auf Verlangen alle 
für die Fertigung der Ersatzteile 
erforderlichen Einrichtungen und 
Unterlagen auszuhändigen und 
ihm deren unentgeltliche Nutzung 
zu gestatten. 

15 Eigentum des Bestellers 

 Dem Lieferanten vom Besteller 
überlassene Modelle, Muster, 
Fertigungseinrichtungen, Werk-
zeuge, Mess- und Prüfmittel, bei-
gestellte Materialien, Zeichnun-
gen, Werknormblätter, Druckvor-
lagen und ähnliches bleiben Ei-
gentum des Bestellers. Sie wer-
den vom Lieferanten mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns 
unentgeltlich verwahrt, als Eigen-
tum des Bestellers gekennzeich-
net und durch den Lieferanten nur 
zur Erfüllung der Lieferungen und 
Leistungen an den Besteller ver-
wendet. Sie dürfen Dritten nur 
nach schriftlicher Zustimmung des 
Bestellers zugänglich gemacht 
werden (Geheimhaltung) und 
können, soweit nicht im Einzelfall 
ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist, vom Besteller jederzeit 
herausverlangt werden. 

16 Gewährleistung 

16.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 
Jahre, sofern das Gesetz oder der 
Vertrag nicht eine längere Frist 
vorsehen. Für Bauleistungen be-
trägt die Gewährleistungsfrist 5 
Jahre. 

16.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt 
mit der Abnahme. 

16.3 Für Sach-/Werkmängel haftet der 
Lieferant wie folgt: 

 Alle diejenigen Teile oder Leis-
tungen sind nach Wahl des Be-
stellers unentgeltlich nachzubes-
sern, neu zu liefern oder neu zu 
erbringen, die innerhalb der Ver-
jährungsfrist – ohne Rücksicht 
auf die Betriebsdauer – einen 
Sach-/Werkmangel aufweisen. 

Der Besteller ist wegen eines 
Mangels der Sache/des Werkes 
nach erfolglosem Ablauf einer von 
ihm zur Nacherfüllung bestimmten 
angemessenen Frist berechtigt, 
die Instandsetzung durch einen 
Dritten auf Kosten des Lieferanten 
(insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- oder Materialkosten) 
durchführen zu lassen. Die Nach-
erfüllung ist unverzüglich vorzu-
nehmen und kann auch am Ver-
wendungsort verlangt werden  

Die Nacherfüllung und die Monta-
ge von Ersatzlieferungen haben 
so zu erfolgen, dass der Betriebs-
ablauf beim Besteller möglichst 
nicht gestört wird; sie sind auf 
Verlangen des Bestellers im 
Mehrschichtbetrieb, mit Über-
stunden und an Sonn- und Feier-
tagen auszuführen. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
kann der Besteller – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprü-
che – vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern. 

16.4 Der Lieferant ist während der 
Gewährleistungsfrist verpflichtet, 
mit der Beseitigung vom Besteller 
angezeigter Mängel spätestens 
24 Stunden nach Eingang der 
Mängelanzeige zu beginnen.  
Der Lieferant hat Betriebsunter-
brechungen, die durch Gewähr-
leistungsfälle verursacht sind, auf 
Verlangen und in Abstimmung mit 
dem Besteller durch ein Proviso-
rium zu überbrücken. Kommt er 
dieser Verpflichtung innerhalb ei-
ner ihm gesetzten angemessenen 
Frist nicht nach, so kann der Be-
steller das Provisorium auf Kosten 
des Lieferanten errichten oder 
durch Dritte erreichten lassen. 

16.5 Die Gewährleistungsfrist beträgt 
für Nachbesserungen 6 Monate, 
für Nachlieferungen oder Neuher-
stellung 12 Monate, wobei sie 
mindestens bis zum Ende der ur-
sprünglichen Gewährleistungsfrist 
läuft; es sei denn, die Parteien 
treffen eine andere schriftliche 
Regelung. Die Gewährleistungs-
frist beginnt mit der Abnahme die-
ser Nachbesserungen, Nachliefe-
rungen oder der Neuherstellung. 

16.6 Ausgewechselte Teile gehen in 
das Eigentum des Lieferanten 
über und sind von ihm zu entfer-
nen. 

17 Haftung 

 Die Haftung richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

18 Versicherung 

18.1 Der Lieferant ist verpflichtet, eine 
Haftpflichtversicherung abzu-
schließen und diese mindestens 
bis zum Ende der Gewährleis-
tungsfrist aufrechtzuerhalten. Die 
Deckungssumme der Haftpflicht-
versicherung müssen für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschä-
den mindestens 
1.000.000,- EURO je Schadens-
ereignis betragen, sofern in der 
Bestellung nicht andere Beträge 
vorgeschrieben werden. 

18.2 Darüber hinaus kann der Besteller 
verlangen, dass der Lieferant wei-
tere Versicherungen, wie z.B.  

 - Transportversicherung 
 - Montageversicherung 
 - Bauwesenversicherung 
 - Garantieversicherung 

 abschließt und mindestens für 
den entsprechenden Zeitraum 
aufrechterhält. Der Besteller ist 
bei diesen Versicherungen als 
Mitversicherter in die Verträge 
aufzunehmen. Art und Umfang 
der Versicherung werden in der 
Bestellung festgelegt. Schließt der 
Besteller eine 
Bauwesenversicherung ab, ist er 
berechtigt, die Prämien an den 
Lieferanten entsprechend dessen 
Anteil am Gesamtprojekt 
weiterzuberechnen. 

18.3 Der Abschluss eines Speditions-
versicherungsscheines ist nicht 
vorzunehmen. Der Besteller ver-
zichtet auf die Eindeckung Scha-
densversicherung durch den 
Spediteur (Ziffer 29.2.1 ADSp). 

18.4 In den Versicherungsverträgen 
des Lieferanten ist ein Rückgriff 
der Versicherer auf den Besteller 
und seine Beauftragten ausdrück-
lich auszuschließen. Der Lieferant 
muss seine Versicherer verpflich-
ten, dem Besteller jede während 
der vereinbarten Laufzeit eintre-
tende und den Versicherungs-
schutz beeinträchtigende Ände-
rung der Versicherungsverträge 
unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. 

18.5 Der Lieferant hat dem Besteller 
spätestens mit der Auftragsbestä-
tigung einen Deckungsnachweis 
über sämtliche verlangten Versi-
cherungen vorzulegen. 

19 Preise 

19.1 Sofern nichts anderes vereinbart 
ist, sind die Preise Festpreise bis 
zur vollständigen Vertragsabwick-
lung. Sie schließen sämtliche 
Aufwendungen für die vom Liefe-
ranten zu erbringenden Lieferun-
gen und Leistungen ein. 

 
 Hierzu gehören beispielsweise 

Aufwendungen für 
 - Versicherungen  
 - Zölle 
 - Verpackung und Transport frei 

  Verwendungsstelle 
 - Zwischentransporte 
 - Abladen und Vertragen 
 - erforderliche Fach- und Hilfskräf-

te 
 - Werk-, Rüst- und Hebezeuge 
 - Gerüste 
 - Unterkünfte, Lagerräume und 

  Versorgungssysteme 
 - Montage-, Schweiß und  

  Verbrauchsmaterialien 
 - gesetzlich vorgeschriebene oder 

  vertraglich vereinbarte Prüfun-
gen 
  und Abnahmen 

 - Mess- und Prüfgeräte  
 - Inbetriebsetzung und Probebe-

trieb 
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19.2 Zusätzliche Lieferungen und 
Leistungen werden nur dann vom 
Besteller vergütet, wenn er hierfür 
vor Ausführung eine schriftliche 
Bestellung erteilt hat, in der ins-
besondere eine Festlegung der 
Preise erfolgt ist. 

20 Zahlungen 

20.1 Zahlungen erfolgen zu den in der 
Bestellung vereinbarten Bedin-
gungen. 

20.2 Soweit der Lieferant Sicherheit zu 
leisten hat, z.B. für Anzahlungen 
des Bestellers, ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung oder zur Ablö-
sung eines Gewährleistungs-
einbehalts, hat dies durch Bank-
bürgschaft zu erfolgen. 

 Die bürgende Bank muss auf die 
Einreden der Anfechtung, der Auf-
rechnung und der Vorausklage 
gemäß §§ 770, 771 BGB verzich-
ten und sich verpflichten, 

Zahlung auf erstes schriftliches 
Anfordern zu leisten. Die bürgen-
de Bank muss auf das Recht ver-
zichten, sich durch Hinterlegung 
des vereinbarten Betrages von ih-
rer Verpflichtung befreien zu kön-
nen. Die in vorstehenden Sätzen 
2 und 3 vorgesehenen Voraus-
setzungen an die Stellung der 
Bankbürgschaft gelten nicht im 
Falle einer Ablösung eines 
Gewährleistungseinbehaltes. 

20.3 Zahlungen bedeuten keine Aner-
kennung der Lieferungen und 
Leistungen als vertragsgemäß. 

21 Rechnungen 

21.1 Rechnungen sind unter Angabe 
der Bestellnummer sowie sonsti-
ger Bestellkennzeichen an die Ad-
resse des Bestellers zu erteilen, 
sofern nicht in der Bestellung eine 
andere Rechnungsanschrift an-
gegeben ist. 
Sie müssen eine prüffähige Auf-
stellung über erbrachte Lieferun-
gen und Leistungen enthalten. 
Die Umsatzsteuer ist gesondert 
auszuweisen. Rechnungsduplika-
te sind als solche zu kennzeich-
nen. 

21.2 Nicht ordnungsgemäß ausgestell-
te Rechnungen werden zurückge-
sandt. 

22 Abtretung, Verpfändung 

 Die Abtretung und Verpfändung 
von vertraglichen Ansprüchen ist 
nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Bestellers wirksam. 
Der Besteller wird diese Zustim-
mung nicht ohne wichtigen Grund 
versagen. 

23 Rücktritt/Schadensersatz 

23.1 Der Besteller ist berechtigt, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten oder unter Ableh-
nung der angebotenen Leistung 
Schadenersatz statt der Leistung 

zu fordern, wenn der Lieferant 
oder eine mit seinem Wissen bei 
Abschluss oder Durchführung des 
Vertrages tätige Person einem 
Mitarbeiter des Bestellers oder im 
Interesse eines Mitarbeiters des 
Bestellers einem Dritten Vorteile 
irgendwelcher Art in Aussicht 
stellt, verspricht, anbietet oder 
gewährt oder bei Angeboten 
wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen getroffen oder Empfeh-
lungen berücksichtigt hat. 

23.2 Dieser Vertrag kann von jeder 
Vertragspartei aus wichtigem 
Grund fristlos gekündigt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn sich die wirt-
schaftlichen Verhältnisse einer 
Vertragspartei in einem für die 
Durchführung dieses Vertrages 
relevanten Umfang verändern und 
zu besorgen ist, dass diese Ver-
tragspartei ihren vertraglichen 
Verpflichtungen nicht oder nicht 
mehr in vollem Umfang nach-
kommen kann. 

23.3 Tritt durch Mobilmachung, Auf-
ruhr, Krieg oder sonstige vom Lie-
feranten nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen nicht zu ver-
tretenden Umstände (Höhere 
Gewalt) eine Verzögerung in der 
Vertragsabwicklung ein, so erfolgt 
unter Berücksichtigung dieser 
Umstände eine Neufestsetzung 
der vertraglich vereinbarten Ter-
mine, es sei denn, dass sich der 
Lieferant bei Eintritt eines solchen 
Ereignisses bereits in Verzug be-
findet. Sofern die Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten auf-
grund solcher Verzögerungen für 
den Besteller nicht mehr von Inte-
resse sind, ist dieser zum Rück-
tritt vom Vertrag oder von Teilen 
des Vertrages berechtigt. 

24 Referenzen, Veröffentlichungen 

24.1 Der Lieferant darf bei der Angabe 
von Referenzen und bei Veröf-
fentlichungen Firma und Waren-
zeichen des Bestellers nur nen-
nen, wenn dieser vorher schriftlich 
zugestimmt hat. 

24.2 Das Anbringen von Bautafeln 
kann der Besteller untersagen. 
Falls eine gemeinschaftliche 
Bautafel aufgestellt wird, werden 
die Gesamtkosten hierfür anteilig 
auf die beteiligten Unternehmen 
umgelegt. 

25 Verbindlichkeiten des Vertra-
ges 

 Der Vertrag bleibt auch bei recht-
licher Unwirksamkeit oder 
Undurchsetzbarkeit einzelner Be-
dingungen in seinen übrigen Tei-
len verbindlich. Sollte eine Rege-
lung ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, so werden sich die Ver-
tragspartner unverzüglich bemü-
hen, den mit der unwirksamen 
Regelung erstrebten wirtschaftli-

chen Erfolg auf andere, rechtlich 
zulässige Weise zu erreichen. 

26 Gerichtsstand, anwendbares 
Recht 

 Ausschließlicher Gerichtsstand 
ist, wenn der Lieferant Vollkauf-
mann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, Sitz des Bestellers. 

 Für alle vertraglichen Beziehun-
gen gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 

 Die Haager Konventionen vom 
01.07.1964 betreffend Einheitliche 
Gesetze über den internationalen 
Kauf und das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über 
den internationalen Kauf bewegli-
cher Sachen finden keine Anwen-
dung. 
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Sicherheits- und Umweltmerkblatt (Unterweisung) für betriebsfremde 
Unternehmer und Arbeitskräfte 

Jeder Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass seine Baustelle mit einem verantwortlichen Baustellenführer 
besetzt ist. 

Der Baustellenführer muss dafür sorgen, dass die für die Bauausführung geltenden Rechtsvorschriften, die Vorschrif-
ten der jeweiligen Berufsgenossenschaft und die speziellen Sicherheitsvorschriften des Bestellers berücksichtigt und 
eingehalten werden. 

Dieses Sicherheitsmerkblatt ist Teil des Vertrages, im Sinne des in der Bestellung vereinbarten Absatzes „Koordinator 
nach BGV A1 ". Werden diese Regelungen nicht beachtet, gilt der Vertrag als nicht ordnungsgemäß erfüllt. 

Im Interesse der Arbeits- und Betriebssicherheit auf den Baustellen sind bei der Durchführung von Arbei-
ten für den Besteller neben den immer gültigen gesetzlichen Vorschriften und den Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufgenossenschaften insbesondere folgende Sicherheitshinweise zu beachten: 
1. Baustellen müssen abgesperrt, in sauberen Zustand gehalten und sauber verlassen werden. Vor Beginn und bei 

Ende der durchzuführenden Arbeiten hat sich der Baustellenführer beim Projektleiter oder dessen Stellvertreter 
an- bzw. abzumelden. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt eine Abnahme gemeinsam mit dem Projektleiter. 

2. Evtl. anfallende Abfälle sind vom Auftragnehmer einer fachgerechten Entsorgung im Sinne des aktuellen Abfall- 
und Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der zugehörigen Verordnungen zuzuführen. Die Verfahren des Auftrag-
gebers sind zu beachten. Abfallbehälter des Bestellers dürfen nur nach Absprache mit dem Projektleiter genutzt 
werden. 

3. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten (Öle, Farben, Lösemittel u.s.w.) 
in Kanalabläufe oder anderweitig unsachgemäß austreten (Boden, Grünfläche u.s.w.). Im Ereignisfall ist sofort 
der Projektleiter zu informieren. 

4. Gefährdungen oder Behinderungen von Mitarbeitern der Kunden, des innerbetrieblichen Verkehrs sowie der An-
fahrtswege für die Feuerwehr und den Rettungsdienst müssen vermieden werden. Auf der Baustelle gilt die Stra-
ßenverkehrsordnung. 

5. Alle Warnzeichen, Durchgangs- und Rauchverbote auf Baustellen und/oder Betriebsgeländen müssen beachtet, 
vorhandene Hinweistafeln dürfen nicht entfernt werden. Türen und Fluchtwege dürfen nicht zugestellt werden. In 
den Arbeitsbereichen ist das Rauchen verboten. Auf der gesamten Baustelle gilt Alkohol- und Drogenverbot. 

6. Folgende Punkte bedürfen der Zustimmung des Projektleiters: 
 Die Lagerung von Baustoffen und Materialien, die Aufstellung von Baubuden und die Auswahl des 

Platzes hierfür. 
 Die Durchführung von Erdarbeiten; wegen der möglichen Beschädigung von Versorgungsleitungen. 
 Die Festlegung von Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in Behältern, Kanälen, Schächten und Gru-

ben, in Höhen und an elektrischen Anlagen. 
 Die Beheizung von Baustellenunterkünften und Arbeitsräumen. Die unbeaufsichtigte Nutzung von 

Heizgeräten mit offenen Heizspiralen ist grundsätzlich verboten. 
 Aufstellen von Gerüsten. 
 Betreten von Betriebsteilen, die nicht im Arbeitsauftrag genannt sind. 
 Arbeiten in Krananlagen oder im Kranfahrbereich. 
 Die Außerbetriebnahme von Sicherheits- und Schutzeinrichtungen oder Vorrichtungen zur Durchfüh-

rung von Arbeiten. 
 Arbeiten an elektrischen Anlagen und Schalthandlungen jeder Art. 
 Arbeiten mit offenem Feuer, Lötlampe, Schweiß- und Schneidbrenner oder Winkelschleifer 
 (Heißarbeitserlaubnis beim Projektleier oder Verantwortlichen des Kunden einholen).  
 Die Benutzung von technischen Einrichtungen der Kunden wie Kran, Stapler, Gerüste, Arbeitsbühnen 

usw. 
7. Jede Baustelle ist bei Anbruch der Dunkelheit zu sichern und ausreichend zu beleuchten. Dies gilt insbesondere 

bei Bauarbeiten außerhalb von abgeschlossenen Betriebsgeländen. 
8. Beschädigung bzw. Zerstörung von Bau-, Produktions-, bzw. Schutzeinrichtungen und Anlagen sind dem Projekt-

leiter sofort zu melden. 
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9. Die Verarbeitung von Materialien, die nach VbF oder GefStoffV bestimmten Bedingungen unterliegen, hat unter 
Berücksichtigung der bestehenden Vorschriften zu erfolgen. Eine Lagerung dieser Stoffe auf unseren Baustellen, 
besonders in geschlossenen Räumen, ist nur bis zum Tagesbedarf zulässig. Ausnahmen nur nach Absprache 
mit dem Projektleiter oder der betroffenen Abteilung des Kunden. 
Für die auf der Baustelle verwendeten Gefahrstoffe müssen die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter oder Ge-
fahrstoffanweisungen den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. 

10. Jugendliche, Auszubildende usw. sind beim Einsatz auf unseren Baustellen keinesfalls unbeaufsichtigt zu lassen. 
11. Zur Sicherung der Ersten-Hilfe-Leistung ist die Stellung eines geeigneten Verbandskastens Voraussetzung. Der 

oder die Ersthelfer müssen benannt sein („Baustellenaushang"). Bei schweren Unfällen auf der Baustelle ist der 
Projektleiter sofort zu verständigen. Verhalten im Notfall und entsprechende Telefonnummern sind unserem Bau-
stellenaushang zu entnehmen. 

12. Vom Auftragnehmer sind sämtliche Mitarbeiter vor Beginn der Arbeiten namentlich zu nennen. Zahlenmäßige 
Änderungen oder Personalaustausch sind dem Projektleiter umgehend zu melden. 
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass seine Mitarbeiter regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und -schu-
lungen erhalten. 
Schulungsnachweise sind auf der Baustelle mitzuführen (Sicherheitspass, Personal Safety Logbook) und können 
bei Bedarf vom Projekt-/Bauleiter kontrolliert werden. 

13. Führer von Fahrzeugen und Maschinen benötigen die entsprechenden Führerscheine und Qualifikationen. Sie 
sind vor Beginn der Arbeiten dem Projekt-/Bauleiter vorzulegen. 

14. Auf der Baustelle sind Sicherheitsschuhe zu tragen (auch Besucher). 
15. Persönliche Schutzausrüstungen sind zu benutzen, wo immer vorgeschrieben. 
16. Handwerkzeug muss sich in einem guten Zustand befinden. 
17. Gräben und Ausschachtungen müssen mit stabilen und gut sichtbaren Vorrichtungen markiert und abgedeckt 

sein. 
18. Gerüste sind nur von qualifiziertem Personal zu erstellen und müssen vor dem ersten Betreten inspiziert werden 

und freigegeben sein (Gerüstschein). 
19. Die Verwendung von Hebezeugen (Schlingen, Ketten, Haken etc.) unterliegt einem Überwachungsprogramm. 
20. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die 5 Sicherheitsregeln strikt einzuhalten.  

- 1. Freischalten 
- 2.  Gegen Wiedereinschalten sichern 
- 3. Spannungsfreiheit feststellen 
- 4.  Erden und Kurzschließen 
- 5.  Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken und abschranken 

21. Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen nur durch Elektrofachkräfte. 
22. Arbeiten in großen Höhen, an Gräben und in besonders gefährdeten Bereichen mindestens im Zweierteam. 
23. Verwendung von geeigneten Ausrüstungen für Arbeiten in großen Höhen (volles Gurtgeschirr mit Haltevorrich-

tung und Fallstopp). 
24. Der Auftragnehmer hat bei der Durchführung der Arbeiten einen eigenen vorbeugenden Brandschutz zu gewähr-

leisten (geeignete Feuerlöscher mitführen usw.). 
25. Bei Unterbrechung der Arbeiten (Pause, Feierabend usw.) hat der Auftragnehmer die Baustelle zu kontrollieren 

und erst dann zu verlassen, wenn eine evtl. mögliche Brandentstehung (z.B. durch noch erhitzte Materialien 
usw.) auszuschließen ist. 

26. Der Projektleiter ist berechtigt den Mitarbeitern der Fremdfirma Weisungen zu erteilen, soweit es für die Sicher-
heit erforderlich ist. Die Weisungsbefugnis des Projektleiters in Fragen der Arbeitssicherheit befreit die Vorgesetz-
ten der Fremdfirma jedoch nicht von deren Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter. 

 
Verstöße gegen diese Anweisungen können zur Aussetzung von Untervertragnehmerarbeiten führen bzw. zur Bean-
tragung eines zeitweisen oder dauerhaften Ausschlusses von betroffenen Mitarbeitern. 
 
Anlagen: Unterweisungsbestätigung, Baustellenaushang 
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Unterweisungsbestätigung 
 

Unterweisung von Fremdfirmen 
 

Am:   
   

wurden von der Firma:   
   

 
folgende Mitarbeiter vom Projektleiter gemäß unserem Sicherheits- und Umweltmerk-
blatt unterwiesen: 
 
 

 Name, Vorname Funktion Unterschrift  
    

1.    
    

2.    
    

3.    
    

4.    
    

5.    
    

6.    
    

7.    
    

8.    
    

9.    
    

10.    
 
 
 
 

    
Abteilung:  Projektleiter:  

    
Datum:  Telefon / Fax:  

    
  Unterschrift:  
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Baustellen-Aushang gem. § 16 ArbZG 
 
 

Montagelei-
tung: 

 Qualitätssiche-
rung: 

 

    
    

 
Montagestelle 

 

Arbeitszeit Beginn von Pause bis von Mittag bis Ende Stunden 
Montag      

Dienstag      
Mittwoch      

Donnerstag      
Freitag      

Samstag      
Änderungen der festgesetzten Arbeitszeiten nur mit Genehmigung der Montageleitung. Gesamtzeit:   

 
 

Bauleiter Montageinspektor 
  
  
  
  

Ort, Datum, Firmenstempel Unterschrift Montageleitung 
  
  

 
Rettungsdienst:  Feuerwehr:  Polizei:  

      
  

Nächstes Krankenhaus: Nächster Arzt: 
  
  
  

Telefon: Telefon: 
  
  

 
Unfallhilfsstelle beim Kunden:  Telefon:  

    
Ansprechpartner beim Kunden:  Telefon:  

    
Montageleitung:  Telefon:  

  mobil:  
    

 

 
 


